
Im Haushalt der Stadt Dannenberg (Elbe) sind folgende Kostenstellen, die i. V. mit 
Wirtschaftsförderung einzuordnen sind, vorhanden: 
 

   

        Ergebnishaushalt  
Nr. Name Finanzbudget 2022 

  
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. 

                       6.400,00 
€  

431700 Zuschüsse an private Unternehmen 
                       4.600,00 
€  

431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (Mehrgenerationenhaus) 
                       5.900,00 
€  

443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen 
                       1.600,00 
€  

471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen 
                     16.500,00 
€  

 Summe 

                     35.000,00 
€  

   

       Dazu kommen noch investive Mittel (Haushaltsreste) für Förderung von Betriebsansiedlungen 

       bzw. -erweiterungen in Höhe von 269.447,80 Euro  
 
 
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden in der Vergangenheit Prospektmaterialien, Anzeigen z. B.  f. 
die Ansiedlung von Fachärzten, etc. finanziert.  
 
 
Eine direkte Förderung von Unternehmen durch die Stadt gestaltet sich aufgrund der 
Beihilfevorschiften der EU inzwischen schwierig, da ggfs. hierfür Freistellungserklärungen der EU 
notwendig sind. Hier wurden und werden in enger Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung des 
Landkreises die Betriebe umfänglich auf die Möglichkeiten der GA- (C-Fördergebiet) und EU-
Förderung hingewiesen, beraten und ggfs. begleitet. Die Förderung beträgt dort in der Regel je nach 
Projekt zwischen 20 und 40% der förderungsfähigen Kosten. In manchen Förderprogrammen wirkt 
sich der Zuschuss der Kommune fördermindernd aus. 
 
Im investiven Bereich sollte in der Vergangenheit u.a. der städtische Parkplatz an der Conti, der 
intensiv von den Mitarbeitern der Conti genutzt wird, teilausgebaut werden (Zufahrten, Beleuchtung 
etc.). Die Maßnahme ist damals zurückgestellt worden. 
 
Daneben gab es in der Vergangenheit kleinere Zuschüssen für die Fassadensanierung in der 
Innenstadt. 
 
Der Schwerpunkt lag in der Vergangenheit bei der Übernahme von Kosten der Bauleitplanung bei 
Betrieben, die 

a) angesiedelt werden  
b) die erweitert bzw. gesichert werden sollen (Schaffung u. Sicherung v. Arbeitsplätzen). 

 


